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Inhalte der einzelnen Schutzrechte
Zusammenfassung

Patent und Gebrauchsmuster:
Technische Erfindungen, anzumelden

Geschmacksmuster:
Ästhetische Gestaltungen, wirkend auf Formen und Farbensinn, anzumelden

Kennzeichen: 
Zeichen zum Ausdruck unternehmerischer Leistung in Relation 
zu Erzeugnissen und Dienstleistungen, i.d.R. anzumelden

Urheberrecht:
Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst, Software, nicht anmeldbar



§ 1 Voraussetzungen der Erteilung

(1) Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf 
einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich 
anwendbar sind.  

(2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden 
insbesondere nicht angesehen:  
1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien und 
mathematische Methoden;  
2. ästhetische Formschöpfungen;  
3. Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, 
für Spiele oder für geschäftliche Tätigkeiten sowie 
Programme für Datenverarbeitungsanlagen;  
4. die Wiedergabe von Informationen.  

(3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, 
als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als 
solche Schutz begehrt wird.  
   

§ 2 Keine Erteilung  

Patente werden nicht erteilt für  
1. Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die 
öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde; ein 
solcher Verstoß kann nicht allein aus der Tatsache hergeleitet 
werden, daß die Verwertung der Erfindung durch Gesetz oder 
Verwaltungsvorschrift verboten ist. Satz 1 schließt die Erteilung eines 
Patents für eine unter § 50 Abs. 1 fallende Erfindung nicht aus;  
2. Pflanzensorten oder Tierarten sowie für im wesentlichen 
biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren. Diese 
Vorschrift ist nicht anzuwenden auf mikrobiologische Verfahren und 
auf die mit Hilfe dieser Verfahren gewonnenen Erzeugnisse.  

§ 3 Neuheit

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand 
der Technik gehört. Der Stand der Technik umfaßt alle 
Kenntnisse, die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung 
maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche 
Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind.  

(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender 
Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst an oder 
nach dem für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung 
maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
worden sind:  
1. der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen 
Patentamt ursprünglich eingereichten Fassung;  
2. der europäischen Anmeldungen in der bei der 
zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, 
wenn mit der Anmeldung für die Bundesrepublik 
Deutschland Schutz begehrt wird und die 
Benennungsgebühr für die Bundesrepublik Deutschland 
nach Artikel 79 Abs. 2 des Europäischen 
Patentübereinkommens gezahlt ist, es sei denn, daß die 
europäische Patentanmeldung aus einer internationalen 
Anmeldung hervorgegangen ist und die in Artikel 158 Abs. 
2 des Europäischen Patentübereinkommens genannten 
Voraussetzungen nicht erfüllt sind;  
3. der internationalen Anmeldungen nach dem 
Patentzusammenarbeitsvertrag in der beim Anmeldeamt 
ursprünglich eingereichten Fassung, wenn für die 
Anmeldung das Deutsche Patentamt Bestimmungsamt ist.  
Beruht der ältere Zeitrang einer Anmeldung auf der 
Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung, so ist 
Satz 1 nur insoweit anzuwenden, als die danach 
maßgebliche Fassung nicht über die Fassung der 
Voranmeldung hinausgeht. Patentanmeldungen nach Satz 
1 Nr. 1, für die eine Anordnung nach § 50 Abs. 1 oder 4 
des Patentgesetzes erlassen worden ist, gelten vom 
Ablauf des achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an 
als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

 

§§ 1- 3  Patentgesetz

Patentgesetz.ppt



Was ist eine technische Erfindung ?

• Gesetz: keine Definition
• Rechtsprechung:

Eine Erfindung ist eine Lehre zum planmäßigen
Handeln unter Einsatz beherrschbarer 
Naturkräfte außerhalb der menschlichen 
Verstandestätigkeit zur unmittelbaren 
Herbeiführung eines kausal übersehbaren 
Erfolges

BGH: Entscheidung „Rote Taube“, ff
Gesetzlich ausgeschlossen ist die Entdeckung



Entdeckung Erfindung
 Das bloße Auffinden

eines Stoffes, einer
technischen Regel oder
einer technischen
Erkenntnis in der Natur
ist eine Entdeckung und 
daher nicht patentierbar.

 Das künstliche Feuermachen
z.B. durch Reibung oder durch
Feuersteine und das Anwenden
des Feuers zu den 
verschiedensten nützlichen
Zwecken sind Erfindungen des 
Menschen.

 Das Feuer war bereits
in der Natur bekannt, 
z.B. durch vom Blitz 
entstandene
Waldbrände oder durch
Vulkanausbrüche.

 Die Charakterisierung
(Herstellungsverfahren, 
Struktur), und 
Verfügbarmachung einer
Technik oder eines Stoffes, 
dessen Existenz in der Natur
vorher nicht bekannt war, gilt als
Erfindung. 

Entdeckung-Erfindung.ppt



Rechtliche Anforderungen an eine Erfindung

Neuheit

Erfinderische Tätigkeit

Gewerbliche Anwendbarkeit



§ 3 PatG Neuheit

(1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfaßt alle Kenntnisse,     
die vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche oder mündliche Beschreibung,     
durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. 

(2) Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt folgender Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang, die erst an oder nach dem
für den Zeitrang der jüngeren Anmeldung maßgeblichen Tag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind: 
1. der nationalen Anmeldungen in der beim Deutschen Patentamt ursprünglich eingereichten Fassung; 
2. der europäischen Anmeldungen in der bei der zuständigen Behörde ursprünglich eingereichten Fassung, wenn mit der   

Anmeldung für die Bundesrepublik Deutschland Schutz begehrt wird und die Benennungsgebühr für die Bundesrepublik  
Deutschland nach Artikel 79 Abs. 2 des Europäischen Patentübereinkommens gezahlt ist, es sei denn, daß die  
europäische Patentanmeldung aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen ist und die in Artikel 158 Abs. 2 

des Europäischen Patentübereinkommens genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind; 
3. der internationalen Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag in der beim Anmeldeamt ursprünglich 

eingereichten Fassung, wenn für die Anmeldung das Deutsche Patentamt Bestimmungsamt ist. 
Beruht der ältere Zeitrang einer Anmeldung auf der Inanspruchnahme der Priorität einer Voranmeldung, so ist Satz 1 nur 
insoweit anzuwenden, als die danach maßgebliche Fassung nicht über die Fassung der Voranmeldung hinausgeht. 
Patentanmeldungen nach Satz 1 Nr. 1, für die eine Anordnung nach § 50 Abs. 1 oder 4 des Patentgesetzes erlassen 
worden ist, gelten vom Ablauf des achtzehnten Monats nach ihrer Einreichung an als der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht.

§ 3 GebrMG Neuheit - gewerbliche Anwendbarkeit

(1) Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters gilt als neu, wenn er nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der
Technik umfaßt alle Kenntnisse, die für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag durch schriftliche 
Beschreibung oder durch eine im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte Benutzung der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht worden sind. Eine innerhalb von sechs Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen 
Tag erfolgte Beschreibung der Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder 
seines Rechtsvorgängers beruht.

§ 15 Löschung
(1)   Jedermann hat gegen den als Inhaber Eingetragenen Anspruch auf Löschung des Gebrauchsmusters, wenn 

1. der Gegenstand des Gebrauchsmusters nach den §§ 1 bis 3 nicht schutzfähig ist, 
2. der Gegenstand des Gebrauchsmusters bereits auf Grund einer früheren Patent- oder 

Gebrauchsmusteranmeldung geschützt worden ist oder 



Bratwurst.ppt

Pressemeldung:



Walt Disney Comic-Strip aus 1949 verhindert Patenterteilung

Donalds Schiffshebung.ppt



Anmeldetag
4. März 1906

Veröffentlichung
19. November 1906

Robert von Lieben, Wien
Deutsches Patent 179 807

Anmeldetag
25. Oktober 1906

Lee de Forest, New York
US-Patent 841 387 Veröffentlichung

15. Januar 1907

Erfindung der Verstärkerröhre
Die Verstärkerröhre wurde fast gleichzeitig unabhängig voneinander von Robert von Lieben, Wien und Lee de Forest, New York 
erfunden. Von Lieben hat die Entwicklung wenige Monate vor de Forest zum Patent angemeldet. Der Anmeldetag von de Forest lag
aber vor der Veröffentlichung des von Lieben-Patentes, so dass de Forest an seinem Anmeldetag die von Lieben-Erfindung nicht 
kennen konnte. Bekannt war bis dahin nur der Glühkathoden-Detektor von Fleming. 

Verstärkerröhre.ppt



§ 1 GebrMG Gebrauchsmusterfähigkeit

(1) Als Gebrauchsmuster werden Erfindungen geschützt, die neu sind, auf 
einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. 

§ 1 PatG Voraussetzungen der Erteilung

(1) Patente werden für Erfindungen erteilt, die neu sind, auf einer erfinderischen 
Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

§ 4 PatG Erfindung auf Grund erfinderischer Tätigkeit

Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich 
für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik 
ergibt. Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinne des § 3 Abs. 2, 
so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht 
gezogen. 

Erfinderische Tätigkeit



06P&M-Aquarium.ppt



Gewerbliche Anwendbarkeit
§ 5 PatG Gewerblich anwendbare Erfindung

(1) Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf  
irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt 
oder benutzt werden kann. 

(2) Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des 
menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am 
menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden, gelten nicht als 
gewerblich anwendbare Erfindungen im Sinne des Absatzes 1. Dies gilt nicht für 
Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem 
der vorstehend genannten Verfahren. 

§ 3 GebrMG Neuheit - gewerbliche Anwendbarkeit

(2) Der Gegenstand eines Gebrauchsmusters gilt als gewerblich
anwendbar, wenn er auf irgendeinem gewerblichen Gebiet,   
einschließlich in der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

§ 2 GebrMG Kein Schutz

Als Gebrauchsmuster werden nicht geschützt:  
3. Verfahren. 



Der maßgebliche Tag = Anmeldetag

Erfordernisse für Anmeldetag, §35 Abs. 2 PatG:

Anmelder

Antrag mit Bezeichnung der Erfindung

Beschreibung

Kein Anmeldetagserfordernis sind z.B. 

Patentansprüche, aber beim EPA
Gebührenzahlung
Unterschrift



Merke:

Vor einer Veröffentlichung immer erst Schutzrecht anmelden !

Notlösung:

Gebrauchsmuster, wegen 6-monatíger Neuheitschonfrist
gegen eigene Vorveröffentlichungen.

Aber: 

GbrM ist ungeprüft, schützt keine Verfahren/Verwendungen



§ 14 Schutzbereich

Der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch den Inhalt der Patentansprüche 
bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche
heranzuziehen. 

§ 34 Patentanmeldung

(1) Eine Erfindung ist zur Erteilung eines Patents beim Patentamt anzumelden. 
(2) Die Anmeldung kann auch über ein Patentinformationszentrum eingereicht werden, wenn diese
Stelle durch Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz im Bundesgesetzblatt dazu 
bestimmt ist, Patentanmeldungen entgegenzunehmen. Eine Anmeldung, die ein Staatsgeheimnis (§
93 Strafgesetzbuch) enthalten kann, darf bei einem Patentinformationszentrum nicht eingereicht 
werden. 
(3) Die Anmeldung muß enthalten: 

1. den Namen des Anmelders; 
2. einen Antrag auf Erteilung des Patents, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist; 
3. einen oder mehrere Patentansprüche, in denen angegeben ist, was als patentfähig unter Schutz 
gestellt werden soll; 
4. eine Beschreibung der Erfindung; 
5. die Zeichnungen, auf die sich die Patentansprüche oder die Beschreibung beziehen.

Schutzbereich eines Patentes (analog GebrM)



Wie sieht ein Anspruch aus ?



Anderes Beispiel



§ 48 Zurückweisung der Anmeldung
Die Prüfungsstelle weist die Anmeldung zurück, wenn die nach § 45 Abs. 1 gerügten Mängel nicht 
beseitigt werden oder wenn die Prüfung ergibt, daß eine nach den §§ 1 bis 5 patentfähige Erfindung nicht 
vorliegt. § 42 Abs. 3 Satz 2 ist anzuwenden. 

§ 44 Prüfungsantrag
(1) Das Patentamt prüft auf Antrag, ob die Anmeldung den Anforderungen der §§ 34, 37 und 38 genügt 
und ob der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 patentfähig ist. 

§ 49 Erteilungsbeschluß
(1) Genügt die Anmeldung den Anforderungen der §§ 34 , 37 und 38 , sind nach § 45 Abs. 1 gerügte 
Mängel der Zusammenfassung beseitigt und ist der Gegenstand der Anmeldung nach den §§ 1 bis 5 
patentfähig, so beschließt die Prüfungsstelle die Erteilung des Patents.

Prüfung, Erteilung / Eintragung

§ 8 Gebrauchsmusterrolle
(1) Entspricht die Anmeldung den Anforderungen des §§ 4, 4a, so verfügt das Patentamt die Eintragung in 
das Register für Gebrauchsmuster. Eine Prüfung des Gegenstandes der Anmeldung auf Neuheit, 
erfinderischen Schritt und gewerbliche Anwendbarkeit findet nicht statt. § 49 Abs. 2 des Patentgesetzes ist 
entsprechend anzuwenden. 



Anmeldetag 18. Monat

Veröffentlichung Erteilung

Anmeldung wird StdT bzgl. Neuheit und erf. Tätigkeit 

-Keine Unterlassungsansprüche

-Keine Schadensersatzansprüche

-Keine Unterlassungsansprüche

-Keine Schadensersatzansprüche

Anspruch des Patentinhabers gegenüber 
Verletzern auf Entschädigung nach 
Lizenzanalogie für Zeitraum zw. 
Veröffentlichung und Erteilung § 33 PatG

- Unterlassungsansprüche

- Schadensersatzansprüche

Neuheitsschädlich nur für spätere DE-
Anmeldungen und EP/PCT mit DE-
Bestimmung, irrelevant für erf. Tätigkeit 
und andere Länder

Wirkungen einer Patentanmeldung / eines Patentes



§ 9 PatG Wirkung des Patents
Das Patent hat die Wirkung, daß allein der Patentinhaber befugt ist, die patentierte 
Erfindung zu benutzen. Jedem Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung 
1. ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, herzustellen, anzubieten, in 
Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder 
einzuführen oder zu besitzen;
2. ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, anzuwenden oder, wenn der 
Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß die Anwendung 
des Verfahrens ohne Zustimmung des anzubieten Patentinhabers verboten ist, zur 
Anwendung im Geltungsbereich dieses Gesetzes; 
3. das durch ein Verfahren, das Gegenstand des Patents ist, unmittelbar 
hergestellte Erzeugnis anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder 
zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen. 

§ 10 PatG Verbot mittelbarer Benutzung
(1) Das Patent hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne 
Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als 
zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigen Personen Mittel, die sich auf 
ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im 
Geltungsbereich dieses Gesetze anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß
oder es auf Grund der Umstände offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet 
und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.



§ 11 GebrMG Wirkung der Eintragung

(1) Die Eintragung eines Gebrauchsmusters hat die Wirkung, daß allein der 
Inhaber befugt ist den Gegenstand des Gebrauchsmusters zu benutzen. Jedem 
Dritten ist es verboten, ohne seine Zustimmung ein Erzeugnis, das Gegenstand 
des Gebrauchsmusters ist, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu 
gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu 
besitzen. 
(2) Die Eintragung hat ferner die Wirkung, daß es jedem Dritten verboten ist, ohne 
Zustimmung des Inhabers im Geltungsbereich dieses Gesetzes anderen als zur 
Benutzung des Gegenstands des Gebrauchsmusters berechtigten Personen Mittel, 
die sich auf ein wesentliches Element des Gegenstandes des Gebrauchsmusters 
beziehen zu dessen Benutzung im Geltungsbereichs dieses Gesetzes anzubieten 
oder zu beliefern, wenn der Dritte weiß oder es auf Grund der Umstände es 
offensichtlich ist, daß diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die 
Benutzung des Gegenstandes des Gebrauchsmusters verwendet zu werden. Satz 
1 ist nicht anzuwenden. wenn es sich bei den Mitteln um allgemein im Handel 
erhältliche Erzeugnisse handelt, es sei denn , daß der Dritte den Belieferten 
bewußt veranlaßt, in einer nach Absatz 1 Satz 2 verbotenen Weise zu handeln 
Personen, die die in § 12 Nr. 1 und 2 genannten Handlungen vornehmen, gelten im 
Sinne des Satzes 1 nicht als Personen, die zur Benutzung des Gegenstandes des 
Gebrauchsmusters berechtigt sind. 



Aufgabe wegen
nahem Stand der Technik

schicksal.ppt

techn. nicht durchführbar

schutzfähig
aber 

nicht benutzt

schutz-
fähig
und

benutzt

nicht marktfähig

Schicksal von Patent-
und Gebrauchsmusteranmeldungen

ca. 
25%

ca. 5%

ca. 10%

ca. 10%

ca. 20%
ca. 30%

aktiver
Schutz

passiver
Schutz

andere techn. Lösung



2% In Kraft, aber
nicht rechtsbeständig

4% In Kraft und
rechtsbeständig

94% zurückgewiesen, widerrufen
zurückgezogen, nicht verlängert,
abgelaufen

Patentliteratur:  94% ist ohne Schutz

Stand der Technik durch Patentliteratur
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1878 zum Telefon:
„What use could this company make of an electrical toy?“
Western Union president WILLIAM ORTON,
rejecting Alexander Graham Bell’s offer to sell his struggling telephone company 
to Western Union for 100.000 Dollar

1897 zum Radio:
“Radio has not future.”
LORD KELVIN,
Scottish mathematician and physicist, former president of the Royal Society

1899 zu technischen Erfindungen:
“Everything that can be invented has been invented.”
und empfahl das US-Patentamt zu schließen.
CHARLES H. DUELL, U. S. commissioner of patents

1905 zum Auto:
“Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.”
WILHELM II. (1859-1941), letzter deutscher Kaiser

1911 zu Flugzeugen:
„Airplanes are interesting toys but of no military value.“
Marshall FERDINAND FOCH
French military strategist and future World War I commander

1927 zum Tonfilm:
“Who the hell wants to hear actors talk?”
HARRY M. WARNER, Warner Brothers

1946 zum Fernsehen:
“(Television) won’t be able, to hold on to any market it captures after the first six month.
People will soon get tired of staring at a plywood box every night.”

DARRYL F. ZANUCK, head of 20th Century-Fox

Fehlbeurteilungen.ppt

1977 zum Personalcomputer:
“There is no reason for any individual to have a computer in their home.”
KENNETH OLSEN, president and founder of Digital Equipment Corp.

Fehlbeurteilungen neuer technischer Erfindungen
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